
Antrag 1 
 

Der UBC Münster bittet den Verbandstag 2023 des Westdeutschen Basketball-Verbandes e. 

V. die nachfolgende Ergänzung zur Ausschreibung für das Jahr 2024 zu beschließen. 

 

Alt B.3.3 Neu B.3.3 

Im Damenbereich werden die Spielgruppen 

pro Spielklasse jährlich nach geografischen 

Gesichtspunkten neu eingeteilt. Die 

Teilnehmerzahl der Spielgruppen der OLD 

und LLD soll hierbei nicht um mehr als Eins 

voneinander abweichen. Gegen die 

Einteilung ist ein Rechtsmittel nicht 

gegeben. 

Im Damenbereich werden die Spielgruppen 

pro Spielklasse jährlich nach geografischen 

Gesichtspunkten neu eingeteilt. Die Anzahl 

der Mannschaft in der Landesliga Damen 

beträgt wenigstens 8 und maximal 10 

Teams. Die Anzahl der Mannschaften in der 

Bezirksliga Damen beträgt maximal 9 

Teams. Die Teilnehmerzahl der Spielgruppen 

der OLD und LLD soll hierbei nicht um mehr 

als Eins voneinander abweichen. Gegen die 

Einteilung ist ein Rechtsmittel nicht gegeben. 

 

  

 

Begründung: 

Die Landesligen und Bezirksligen sind dezidierte Breitensportligen. Die in diesen Ligen 

spielenden Damen eint in der großen Mehrzahl, dass sie auf diesem Niveau Basketball spielen 

wollen und können, gleichzeitig aber vielfältige berufliche, familiäre oder ausbildungsbedingte 

Herausforderungen miteinander koordinieren müssen. Regelmäßig stattfindende 

Trainingstermine zu festen Zeiten sind dabei gut plan- und mit dem Leben vereinbar. Viele 

Frauen verlassen den sportlichen Betrieb jedoch, weil die bis zu 22 Spieltermine mit 

Auswärtsspielen mit bis zu 1-1,5stündiger Anreise mit über 100 KM meist am Wochenende 

innerhalb von ca. 7 Monaten für sie nicht zu leisten sind. Frauen zeichnen sich durch eine 

hohe Loyalität zu ihren Teams aus und stehen immer wieder in Konflikten, sich für das eine 

und gegen etwas anderes entscheiden zu müssen. Häufig wird als Entscheidungshilfe die 

„ganz oder gar nicht“ Herangehensweise benutzt, wodurch Basketball als Hobby dann eher 

gar kein Raum mehr gegeben wird und Spielerinnen, die grundsätzlich gerne Basketball 

spielen würden, dem Sport als Aktive verlorengehen. Die Bezirks- und Landesligen sollten 

solche Strukturen bieten, um möglichst vielen willigen aktiven Sportlerinnen Raum zu geben. 

In der Ausbildung junger Spitzensportlerinnen, die möglichst viel Erfahrung sammeln sollten, 



spielen die Landesligen und Bezirksligen im Vergleich zu Basketballerinnen in anderen 

Lebenssituationen eine untergeordnete Rolle. 

Antrag 2, betriff §3 (4) WBV-Spielordnung 
Der UBC Münster bittet den Verbandstag 2023 des Westdeutschen Basketball-Verbandes e. 

V. die nachfolgende Ergänzung zur WBV-Spielordnung zu beschließen.

Begründung: 

Die Oberliga Herren ist die 6. Liga im Deutschen Basketball. Für viele Vereine ist sie eine Liga 

für Nachwuchsspieler als auch eine Liga für verdiente Spieler. Insbesondere Vereine mit 

Teams von der Pro B über die 1. Regionalliga, 2. Regionalliga bis hin zur Ober- und Landesliga 

werden in ihrer Entwicklung auf Jahre hinaus zurückgeworfen, wenn ein Team einer höheren 

Liga absteigt und daraus Zwangsabstiege bis in die Bezirksligen hinein entstehen. Dieser 

Prozess würde durch den Beschluss des vorliegenden Antrages zumindest abgefedert, weil 

bestehende sinnvolle Regelungen leicht ausgeweitet werden. Gleichzeitig übervorteilen diese 

Regelungen einzelne Vereine nicht unangemessen. Im Frauenbereich können Vereine an 

attraktiven Standorten, wo die entsprechende Nachfrage da ist, ein Team mehr in der 

Landesliga platzieren und so den Damenbasketball in der Breite fördern. 

Unterschriften UBC Münster e.V. (Vorstand) 

M.Neuhaus J.Fester

Münster, 27.07.2023

Alt: Neu: 

In jeder Spielklasse kann jeder Verein nur 

mit einer Mannschaft teilnehmen. In 

der Spielklasse Landesliga kann jeder 

Verein für höchstens zwei Mannschaften ein 

Teilnahmerecht erhalten. In den 

Spielklassen unterhalb der Landesliga 

findet eine Beschränkung der 

Teilnahmerechte nicht mehr statt. 

In jeder Spielklasse kann jeder Verein nur 

mit einer Mannschaft teilnehmen. In der 

Spielklasse Oberliga Herren kann jeder 

Verein für höchstens zwei Mannschaften ein 

Teilnahmerecht erhalten. In der Spielklasse 

Landesliga kann jeder Verein für höchstens 

drei Mannschaften ein Teilnahmerecht 

erhalten.  In den Spielklassen unterhalb der 

Landesliga findet eine Beschränkung der 

Teilnahmerechte nicht mehr statt. 

Rest unverändert 


